
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/5/30 1Ob479/33,
1Ob719/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1933

Norm

ABGB §269

ABGB §270 A

ABGB §271

Rechtssatz

Zur Frage des Selbstabschliessens eines Vertrages durch den gesetzlichen Vertreter mit dem Vertretenen.

Entscheidungstexte

1 Ob 479/33

Entscheidungstext OGH 30.05.1933 1 Ob 479/33

Veröff: SZ 15/100

1 Ob 719/80

Entscheidungstext OGH 18.02.1981 1 Ob 719/80

Beisatz: Selbstkontrahieren ist ausgeschlossen, wenn die Gefahr einer Beeinträchtigung der Interessen des

Minderjährigen besteht. (T1)

Schlagworte

§ 270 ABGB aufgehoben durch Art I Z 49 KindG.
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